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III. Akten der Abteilung für Gefangenenfürsorge des Zentral-

omitees der deutschen Vereine vom Roten Kreuz.1

Ul
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B.
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F.
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H.

J.

K.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L. 1 -
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N.

O .

Q.

1

1

1

1
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7 Zivilgefangene.

7 Sanitätspersonal.
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Vorbemerkung.
Der vorliegende Teildruck der Dissertation gibt wie

au ; dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich ist, einen Abschnitt

de:; die Arbeitsgebiete der Abteilung für Gefangenenfürsorge

behandelnden 2. Teiles der Arbeit wieder. Diese Ein-

gliederung, wie überhaupt die Erörterung der nordischen

Konferenzen im Rahmen der Dissertation ist dadurch be-

gri ndet, daß deutscherseits die Verhandlungen über das

Zustandekommen der Konferenzen in erster Linie von der

Ab;eilung für Gefangenenfürsorge geführt wurden und daß

als Vertreter des deutschen Roten Kreuzes Mitglieder der

Abteilung für Gefangenenfürsorge — insbesondere deren

Vorsitzender Wirklicher Geheimer Rat Dr. von Koerner, als

Füirer der Deutschen Roten Kreuz - Delegation an den

Konferenzen teilnahmen. Auch die weiteren Verhandlungen

übhr die Ausführung der Beschlüsse der Konferenzen lagen

so^/eit sie das Rote Kreuz berührten in der Hand der Ab-

teilung für Gefangenenfürsorge. Im wesentlichen hält das

voi liegende Kapitel nur die historischen Tatsachen der

Konferenzen fest und bringt einen kurzen Hinweis auf deren

Bedeutung.

Eine kritische Würdigung der praktischen Bedeutung

der Konferenzen ist aus den im Text näher ausgeführten

Grinden unterblieben. Gelegentlich der Erörterung der ein-

zel len Arbeitsgebiete der Abteilung für Gefangenenfürsorge

in der Dissertation ist auf die Wirkungen der nordischen

Ko iferenzen verschiedentlich hingewiesen.

Die Auswahl des vorliegenden Abschnittes zum Druck

erfolgte, weil nach Ansicht des Verfassers die nordischen
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Konferenzen bislang nicht die ihnen gebührende Beachtung
gefunden haben

; vielmehr hatte eine allgemeine Einstellung

des Interesses an den Fragen des Kriegsgefangenenwesens
auf den Westen eine Vernachlässigung der gleichen Fragen
im Hinblick auf die Verhältnisse im Osten zur Folge.

Sollte der vorliegende Teildruck den Erfolg haben hier

oder da Interesse an den Fragen des Kriegsgefangenwesens

im Osten zu wecken und insbesondere zu einem näheren

Studium der nordischen Konferenzen und ihrer praktischen

und völkerrechtlichen Bedeutung anzuregen, so würde der

Verfasser dies überaus freudig begrüßen.

Joachim Givens.



E . Die Konferenzen in Stockholm und Kopenhagen

1915, 1916 und 1917.

1. Stockholmer Konferenz November 1915.

Eine ganz besondere Bedeutung für die Gestaltung

d^r Kriegsgefangenenfürsorge und für die Entwicklung des

h riegsgefangenenrechtes wie überhaupt für die Lage der

h riegsgefangenen der beteiligten Länder haben die Inter-

nationalen Konferenzen gewonnen, welche zwischen den

E elegierten der Roten Kreuze, bezw. der Regierungen der

2entralmächte und Rußlands während des Krieges zu wieder-

holten Malen stattfanden.

Die Schwierigkeiten, welchen die auf neutrale Ver-

riittlung angewiesene schriftliche Verständigung der feind-

1 chen Parteien über die mannigfaltigen der Klärung be-

dürftigen Fragen begegnete, hatteYi eine unerwünschte Ver-

zögerung der so dringend erforderlichen Hilfe für die Ge-

fangenen im Osten zur Folge.

Das Österreichische, Ungarische und Deutsche Rote Kreuz

v’aren daher bestrebt, obgleich ein unmittelbarer Verkehr

zwischen den kriegführenden Parteien bislang nicht üblich

gewesen war, zu direkten und mündlichen Verhandlungen

mit der Gegnerseite zu gelangen. Ihre Bemühungen fanden

auch bei dem russischen Roten Kreuz Entgegenkommen und

es gelang die grundsätzliche Zustimmung der beteiligten

Legierungen zu einer gemeinsamen Konferenz zu erhalten.

Diese Bemühungen wurden von dem Schwedischen Roten

Kreuz unterstützt
;
insbesondere setzte sich sein Vorsitzender

Prinz Karl von Schweden persönlich für die Verwirklichung
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des Gedankens auf das Wärmste ein. Seiner Vermittlung

war es zu verdanken, daß im November 1915 die erste

Konferenz in Stockkolm tagen konnte. Ihr folgte im

Dezember 1916 eine zweite Konferenz in Stockholm und im

Oktober-November 1917 eine dritte in Kopenhagen.

Die erste Konferenz fand vom 22. November bis 1.

Dezember 1915 in Stockholm statt. An ihr nahmen Ver-

treter der Schwedischen, Deutschen, Österreichischen, Unga-

rischen und Russischen Roten Kreuze teiP). Die Leitung der

Konferenz lag in den Händen des ehemaligen Schwedischen

Ministers des Auswärtigen von Lagerheim, welcher von

dem Präsidenten des Hilfskomitees für Kriegsgefangene des

Schwedischen Roten Kreuzes unterstützt wurde.

Die Beratung der Konferenz erstreckte sich auf alle

Fragen der Gefangenenfürsorge^).

Die von gewissen Seiten gehegte Befürchtung, die

gegensätzlichen Anschauungen der Delegierten der be-

feindeten Länder würden ein erfolgreiches Zusan;menarbeiten

der Konferenz nicht gestatten, erwiesen sich glücklicherweise

als nicht berechtigt. Die anfänglich aggressive Haltung der

russischen Vertreter änderte sich unter dem Einfluß des

persönlichen Verkehrs bald, zumal die Russen sich des Ein-

drucks nicht erwehren konnten, welchen die Fülle des

deutscherseits vorgebrachten Materials über die Mißstände

in der russischen Gefangenenbehandlung hervorrief^). Viel

trug zu dem Erfolg der Konferenz die geschickte Leitung

und die Anordnung der Verhandlungen bei. In den ersten

Sitzungen standen lediglich Fragen zur Erörterung, hinsicht-

sichtlich deren tiefgehende Meinungsverschiedenheiten nicht

1) s. Anlage 1 : Verzeichnis der Delegierten für die erste Stock-

holmer Konferenz; vgl. zu dem Folgenden Akten Gla. u. b, u. G2.

2) s. Proces-Verbal et Protocole de Cloture de la Conference

de Stockholm, November 1915. Stockholm 1915; vgl. Anlage 2.

3) s. Akte Gl.

2*
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zu erw’orten waren. Die entscheidende Aussprache über das

,regime general“, bei welcher alle Beschwerden in unge-

;chminkter Form der Gegenpartei unterbreitet werden mußten,

vurde dagegen an den Schluß der Verhandlungen gelegt

jnd derart geregelt, daß jeder Partei wohl ein ausführlicher

\/ortrag aller Beschwerden gestattet war, während es nicht

rulässig war, auf diese Beschwerden zu antworten, da eine

;ofortige Prüfung der Berechtigung der erhobenen Vorwürfe

licht stattfinden konnte und damit die Möglichkeit einer sach-

gemäßen Beantwortung nicht vorhanden war.

Die Ergebnisse der Konferenz wurden in einem aus-

•ührlichen Schlußprotokoll zusammengefaßt ^), welches von

allen Teilnehmern der Konferenz unterzeichnet wurde. In

der Einleitung dieses Schlußprotokolls ist zum Ausdruck ge-

Dracht, daß die Teilnehmer an der Konferenz sich ver-

pflichten, die gefaßten Beschlüsse bei ihren Regierungen zu

befürworten. Damit ist gesagt, daß diese Beschlüsse der

Genehmigung der interessierten Regierungen bedürfen, um

rechtsgültige Wirksamkeit zu erlangen. Eine Ausnahme hier-

von bilden naturgemäß diejenigen Beschlüsse, welche aus-

schließlich Beziehungen der Organisationen des Roten Kreuzes

untereinander regeln. Im einzelnen betrafen die Beschlüsse

der Konferenz Verbesserungen für das Nachrichtenwesen,

Maßnahmen für den Austausch der Listen über Gefangene,

Vermißte und Gefallene oder nach der Gefangennahme Ver-

storbene, für die Auslieferung der Nachlaßgegenstände Ver-

storbener, für die Sicherung und Beschleunigung des Post-

verkehrs, sowohl der Korrespondenz als auch der Geld- und

Paketsendungen. Weiter beziehen sie sich auf die Regelung

der Sendung und Verteilung von Liebesgaben und Lesestoff,

auf die Gewährleistung der Seelsorge und des Gottesdienstes

in den Lagern, auf die Beschaffung der Unterkunftsräume

für die Gefangenen, ihre Ernährung, Bekleidung und Be-

1)

s. Proc("S-Verb:il, Stockholm 1915.
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handlung, auf die Hygiene in den Lagern und auf die Ver-

wendung des fremden Sanitätspersonals.

Ferner verpflichten sich die Delegationen wegen der

von der Gegenseite zu ihrer Kenntnis gekommenen Miß-

stände bei ihren Regierungen vorstellig zu werden und ge-

gebenenfalls auf Abstellung derselben zu dringen.

Bei dem ersten grundlegenden offiziellen Versuch einer

Kodifizierung des Kriegsgefangenenrechtes im Rahmen der

Haager Landkriegsordnung hatte man der praktischen Un-

möglichkeit in einem Abkommen mit mondialem Geltungs-

bereich ins Einzelne gehende Bestimmungen zu treffen

Rechnung getragen und für den Fall des Fehlens zwischen-

staatlicher Vereinbarungen hinsichtlich Ernährung, Unterkunft

und Kleidung der Kriegsgefangenen die Behandlung der

eigenen Truppen als maßgebende Richtlinie hingestellt^).

Die Erfahrungen der ersten Kriegsmonate hatten die

Unzulänglichkeit dieser Bestimmung bereits erwiesen und

gezeigt, daß es besonderer zwischenstaatlicher Vereinbarungen

über die Kriegsgefangenen dringend bedarf^).

Es ist daher als ein vorzügliches Verdienst der I. Stock-

holmer Konferenz anzusehen, daß sie im Schlußprotokoll

einen positiven Vorschlag in Gestalt eines Entwurfes für ein

Abkommen zwischen Deutschland und Österreich - Ungarn

einerseits und Rußlands andererseits machte, welches das

regime der Kriegsgefangenen grundsätzlich regeln sollte^).

Besondere Beachtung gebührt in diesem Entwurf dem

Vorschlag (Punkt h), in jedem Lager Komitees von den Ge-

fangenen selbst wählen zu lassen, deren Aufgabe es sein

1) s. Ordnung der Gesetze und Gebräuche des LandkriegCvS,

Anlage zum Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des

Landkrieges vom 18. Oktober 1907 (Haager Landkriegsordnung) Art.

3—20. (zitiert LKO.).

2) vgl. LKO. Art. 7 Absatz 2.

3) vgl. S. 173ff.

4) s. Proces-Verbal, Stockholm 1916.
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I
sollte, die Wünsche und Beschwerden der Gefangenen den

1 Lagerbehörden bezw. den Hilfskomitees zu übermitteln.

L iermit wurde eine gewissermaßen offizielle Vertretung der

Ciefangenen geschaffen und damit eine Selbstverwaltung der

t Ciefangenen angebahnt b-

I
Ferner waren mehrere Beschlüsse von Wichtigkeit,

1 v'elche darauf zielten, Fürsorgekomitees unter neutraler Be-

!•
t nligung zu schaffen, denen eine gewisse Kontrolle der Ge-

^

f jngenenlager ermöglicht werden sollte, wodurch die krieg-

fihrenden Parteien unter einen starken moralischen Druck

gestellt würden, den eingegangenen Vereinbarungen auch

tatsächlich nachzukommen. Als erste Forderung dieser Art

i;t die Einrichtung der „Comites de sccours“ zu nennen,

größerer Ausschüsse bei den zentralen Organisationen des

IvOten Kreuzes in Berlin, Wien, Budapest und Petersburg,

welchen auch neutrale Persönlichkeiten angehören sollten.

Ferner sollten nach Bedarf in den größeren Mittel-

])unkten der Gefangenengebiete örtliche Ausschüsse aus

iNleutralen- und Landeseinwohnern gebildet werden, denen

die Ermittlung der Bedürfnisse der Gefangenen und die

Überwachung des Liebesgabendienstes zufiel.

Schließlich sollte eine Kommission aus 9 Mitgliedern

— Vertretern der 3 nordischen Roten Kreuze, sowie der

aeiden kriegsführenden Parteien — mit dem Sitz in Stock-

lolm gebildet werden. Diese sogenannte „Commission

nixte“ sollte sich durch Reisen über die Verhältnisse in den

Gefangenenlagern unterrichten und etwaige Mängel und

Vlißstände durch Vermittlung des Schwedischen Roten

Kreuzes und des beteiligten Nationalen Roten Kreuzes zur

Kenntnis der betreffenden Regierung bringen.

Zwar trugen alle gefaßten Beschlüsse, wie bereits an-

gedeutet mehr oder weniger problematischen Charakter, da

sie keine die Entscheidung der Regierungen bindenden Ent-

schlüsse darstellten.

5) vgl. S. 184 ff.
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Diese Tatsache vermag jedoch nichts gegen die Not-

wendigkeit und Bedeutung der Konferenz an sich zu sagen,

welche von allen Beteiligten klar erkannt worden war, sie

mußte vielmehr ein Ansporn sein, bei späteren Verhandlungen

durch weitgehende Bevollmächtigung der Delegierten den

Beschlüssen der Konferenz erhöhte Geltungskraft zu ver-

leihen und damit dem eigentlichen Zweck der Konferenz

näher zu kommen, nämlich durch Ausschaltung lang-

wieriger diplomatischer und schriftlicher Verhandlungen

eine möglichst rasche Besserung der Lage der Kriegsge-

fangenen zu erreichen.

Da sowohl die deutsche als auch die russische Regierung

zu der Fassung des Schlußprotokolls vom 1. Dezember 1915

Abänderungsvorschläge machten ham es nach längerem

Schriftwechsel im Mai 1916 zu einer nochmaligen kurzen

Zusammenkunft in Stockholm, zu welcher diesmal auch Ver-

treter des Dänischen und schweizerischen Roten Kreuzes zu-

gezogen waren. Am 13. Mai 1916 wurde das Protokoll in

seiner abgeänderten Fassung unterzeichnet ^). •

Die Verwirklichung der Konferenzbeschlüsse begegnete

jedoch trotz Zustimmung der beteiligten Regierungen zu den

meisten wesentlichen Punkten erheblichen Schwierigkeiten.

Dies lag einmal an dem Mißtrauen, mit welchem die Kriegs-

ministerien der kriegführenden Länder die Befolgung der

Beschlüsse durch die Gegenpartei überwachten, dann aber

auch an dem Verhalten des russischen Roten Kreuzes,

welches anscheinend nicht unabsichtlich unter verschiedenen

Vorwänden, z. B. unter Protest gegen die Torpedierung des

russsischen Hospitalschiffes „Portugal“ im Schwarzen Meer,

sich den übernommenen Verpflichtungen zu entziehen suchte^).

Inwieweit hierbei eine Unmöglichkeit der Erfüllung der Ver-

1) s. Akte G2.

2) s. Proces-Verbal syne ä Stockholm le 13. V. 1916, Stock-

holra 1916.

3) s. Akte M2.
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(inbarung infolge der inneren Verhältnisse Rußlands vorlag,

\^ar von Deutschland aus sachlich schwer zu beurteilen.

Immerhin gelang es den energischen Bemühungen des

Deutschen und Österreichischen Roten Kreuzes die gegen-

seitige Durchführung der meisten wichtigen Beschlüsse zu

erreichen^) und es darf die Arbeit der 1. Stockholmer Kon-

ferenz als ein wesentlicher Fortschritt in der internationalen

Regelung der Gefangenenfürsorge und als wertvoller Beitrag

fir eine künftige internationale Gestaltung dieser Materie

l ezeichnet werden.

II. Stockholmer Konferenz 14.— 19. Dez. 1916^).

Als die fortschreitende Dauer des Krieges eine be-

sondere Hilfe für die unter den Verhältnissen der Gefangen-

schaft am schwersten leidenden kranken Gefangenen not-

\^endig machte, fand im Dezember 1916 auf Anregung des

russischen Roten Kreuzes unter dem Protektorat des Prinzen

Karl von Schweden abermals eine Konferenz von Delegierten

der Schwedischen, Deutschen, Österreichisch-Ungarischen

t.nd Russischen Roten Kreuze statt.

Gegenstand der Verhandlungen waren:

1. Die Behandlung der kranken Gefangenen im all-

gemeinen,

2. besondere Maßnahmen für die tuberkulösen Ge-

fangenen (Unterbringung derselben in Krankenlagern für

''uberkulose und Kontrolle dieser Maßnahmen durch spezielle

J Ärztekommissionen, in denen neutrale Ärzte sitzen.

3. Die Behandlung des Skorbut.

Eine von den deutschen Delegierten gewünschte Ein-

beziehung der Austausch- und Interniertenfragen in die Ver-

I andlungen, wurde von den russischen Vertretern, da sie hierzu

I icht ermächtigt wären, abgelehnt.

1) s. Akte G2.

2) s. Akte G5.

Zwar fanden die Beschlüsse der Konferenz die grund-

sätzliche Zustimmung der beiderseitigen Regierungen, doch

zögerte der diesbezügliche langwierige Schriftwechsel ihre

Ausführung hinaus, welche schließlich durch die im Sommer

1917 beginnende russische Revolution zum Teil überhaupt

vereitelt wurde.

Zwei weitere Konferenzen, welche im August 1917 in

Stockholm stattfanden und an denen neben den Schwedischen

nur das Österreichische, Ungarische und Russische Rote

Kreuz teilnahmen, befaßten sich eingehend mit den Fragen

des Austausches, bezw. der Internierung der Gefangenen in

neutralen Ländern, ohne jedoch zu einem positiven Ergeb-

nis zu gelangen.

3. Die Kopenhagener Konferenz.

15. Oktober bis 2. November 1917.^)

Die Erfolge der bisher erwähnten Konferenzen waren,

wie bereits angedeutet, zum Teil dadurch beeinträchtigt

worden, daß die Stellungnahme der militärischen Behörden

bezw. der Regierungen des öfteren derjenigen der Vertreter

des Roten Kreuzes ihres Landes nicht entsprach. Infolge-

dessen hatte sich an die Konferenzen ein Schriftwechsel über

die Ausführung der Beschlüsse geknüpft, welcher — durch

den Vermittlungsweg an sich schon langwierig — bei dem

schwierigen und für schriftliche Verhandlungen ungeeignetem

Charakter der Fragen eine Einigung immer wieder hinaus-

zögerte. Der eigentliche Zweck der mündlichen Verhand-

lungen war also durch die bisherigen Konferenzen nur bis

zu einem beschränkten Grade erreicht worden.

Diese Erkenntnis hatte bei den beteiligten Parteien

den Wunsch nach einer nochmaligen Zusammenkunft aus-

gelöst, an welcher mit weitgehenden Vollmachten versehene

]) s. Conference de Copenhague, Octobre-Novenabre 1917. Pro-

ces-Yerbal et Protocole de Cloture, Kopenhagen 1917; vgl. Akten

G6, 7, 7a c.

m
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Vertreter der Regierungen bezw. der militärischen Behörden

teilnehmen sollten.

Die guten Ergebnisse, welche die direkten Verhand-

lungen der deutschen Regierungsbehörden mit denen der

V estmächte in Bern, bzw. im Haag gezeitigt hatten, hatten

diesen Wunsch noch verstärkt.

Trotz der in Rußland inzwischen erfolgten Umwälzung

und der damit verbundenen neuen Schwierigkeiten gelang

es
,

den Bemühungen des Dänischen und Schwedischen

R)ten Kreuzes im Oktober 1917 eine Konferenz nach

Kopenhagen zu berufen, an welcher neben den an den bis-

h< rigen Konferenzen beteiligten Staaten auch Rumänien und

die Türkei, sowie Dänemark teilnahmen und auf welcher

n< ben den Roten Kreuzen dieser Länder und dem Türkischen

Roten Halbmond auch die Kriegsministerien der krieg-

führenden Länder vertreten waren.

Die fast 3 Wochen währenden Verhandlungen er-

st eckten sich auf alle Gebiete des Gefangenenwesens ^).

Die Ergebnisse der Verhandlungen wurden in Vor-

schlägen zu Vereinbarungen über die verschiedenen Gebiete

d( s Kriegsgefangenenrechtes und der Kriegsgefangenenfür-

serge formuliert und zu einem Schlußprotokoll zusammen-

gefaßt, welches von allen Delegierten unterzeichnet und den

Regierungen zur Ratifizierung unterbreitet wurde. Dieses

S( hlußprotokoll enthält 30 detaillierte Vorschläge zu inter-

ne tionalen Vereinbarungen und Abkommen teils zwischen

al en beteiligten Staaten, teils zwischen einzelnen derselben,

sc wie mehrere als Wünsche formulierte Beschlüsse betr.

weiterer Beratung über einige noch schwebende Fragen.

B( sondere Erwähnung verdient hiervon das „Abkommen

betreffend die Behandlung und das allgemeine Regime der

Kiiegsgefangenen“, welches in 13 Kapiteln die allgemeinen

Fragen der Gefangenenbehandlung regelt und als beachtens-

1) s. Programm der Kopenhagener Konferenz, Anlage 4.
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werter Beitrag für die Entwickelung des geschriebenen Kriegs-

gefangenenrechtes und als wichtiges Material für eine spätere

Codifizierung desselben angesehen werden darfD-

Es lag in dem Charakter der Konferenz und in der

Natur der Verhandlungsgegenstände begründet, daß die

Führung der Verhandlungen dieses Mal in der Hauptsache

den Vertretern der Regierungen zufiel, während sich die

Beteiligung der Vertreter der Roten Kreuze im wesentlichen

auf die Beratung der Gestaltung der Fürsorge erstreckte,

welcher trotz der auf Grund der gefaßten Beschlüsse zu er-

wartenden Besserung in der Lage der Gefangenen ein

reiches Arbeitsfeld verblieb.

Die abermalige Umgestaltung der politischen und mili-

tärischen Lage im Osten, welche zum Frieden von Brest-

Litowsk führte, zögerte die Verwirklichung der Kopenhagener

Beschlüsse hinaus und machte sie schließlich zum großen

Teil entbehrlich oder unmöglich. Das Rote Kreuz war im

übrigen an den weiteren Verhandlungen zwischen Deutsch-

land und Rußland über die Kriegsgefangenen nicht mehr

beteiligt.

Über die praktische Bedeutung der drei nordischen

Konferenzen für die Lage der Kriegsgefangenen in den be-

teiligten Ländern ein abschließendes Urteil zu fällen, er-

scheint an dieser Stelle nicht angebracht. Es bedarf hierzu

vorerst der Feststellung inwieweit die Beschlüsse der Kon-

ferenzen auf den verschiedenen Gebieten des Gefangenen-

wesens zur Verwirklichung gelangten. Vor allem sind aber

eingehende Untersuchungen erforderlich, in welchem Grade

die zur Verwirklichung gelangten Beschlüsse den gewünschten

Erfolg hatten und eine Rückwirkung auf die Lage der Ge-

fangenen tatsächlich zu verzeichnen war.

ln letzterer Hinsicht wird man große Erwartungen kaum

hegen dürfen, da die niedrige Kulturstufe Rußlands, wie des

1) s. Proces-Verbal, Oopenhagen 1917.
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öfteren erwähnt, die letzte Ursache der traurigen Lage der

Gefangenen im Osten und das unüberwindliche Hemmnis
für jegliche Besserung war.

Bedeutungsvoll ist eine indirekte Wirkung der Kon-
ter mzen gewesen. Durch die gemeinsamen Verhandlungen,

bei denen alle Beteiligten letzthin von dem gleichen Grund-
gedanken beseelt waren, wurde manches Mißtrauen, welches

sici in der Fürsorgearbeit hemmend bemerkbar gemacht
ha te, beseitigt und eine gemeinsame geistige Sphäre ge-

scl affen, welche die Möglichkeit einer Verständigung in der

Fürsorgearbeit verstärkte und deren Wirkung sich z. B. bei

de:i Vereinbarungen über den Liebesgabendienst und die

Sciwesternreisen segensreich bemerkbar machte.

Wie immer auch der Einfluß der Konferenzen auf die

tat ;ächliche Lage der Kriegsgefangenen im Weltkriege be-

urteilt werden mag, es darf nicht unbeachtet bleiben, daß

die Konferenzen auch in anderer Hinsicht Interesse ver-

dienen und bleibende Bedeutung haben.

Die Verhandlungsprotokolle und namentlich die Schluß-

pr(»tokolle der Konferenzen, in denen die Ergebnisse der

Ve'handlungen in der Formulierung von Abkommen und
Vereinbarungen niedergelegt sind, bieten eine Fülle des

Mcterials für die Arbeit an der Entwicklung des Kriegs-

gel angenenrechtes. Das Schlußprotokoll der I. Stockkolmer

Konferenz und das „Abkommen betreffend die Behandlung

uni das allgemeine Regime der Kriegsgefangenen im Schluß-

prdokoll der Kopenhagener Konferenz stellen in dieser Hin-

sicit grundlegende Dokumente dar.

Leider hat die Arbeit der nordischen Konferenzen unter

diesem Gesichtspunkt bisher wenig Aufmerksamkeit gefunden.

Ein sehr beachtenswerter Beitrag für den Ausbau des

Kregsgefangenenrechtes ist das „manuel contenant les

dispositions generales concernant les prisonniers de guerre“

!

Dieses Handbuch enthält eine Zusammenstellung aller

wi( htigen Bestimmungen über die Kriegsgefangenen aus
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der Haager Landkriegsordnung, dem Schlußprotokoll der

Stockholmer Konferenz von 1915 und dem Protokoll der

Kopenhagener Konferenz und ist als grundlegender offizieller

Versuch einer Kodifizierung des mondialen Kriegsgefangenen-

rechtes unter Verwertung der Erfahrungen des Weltkrieges

von Bedeutung.

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die nordischen

Konferenzen auch für die Geschichte des Roten Kreuzes

bedeutsam sind. Durch sie ist der von edler Menschenliebe

getragene karitative Gedanke des Roten Kreuzes in den von

Völkerhaß und Völkerfeindschaft erfüllten Zeiten des Welt-

krieges wirksam zur Geltung gekommen. War es doch ihr

Zweck und ihr Ziel, das harte Los der Gefangen zu lindern

und kamen ihre Erfolge doch in gleicher Weise Freund und

Feind zu gute.

So sehen wir in den nordischen Konferenzen Mark-

steine der geschichtlichen Entwickelung, welche den Sieg

der hohen Ideale der Menschheit über die egoistischen

Ziele ihrer Glieder erhoffen läßt.
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A ila^e 1

.

Verzeichnis der Delegierten der I. Stockholmer Konferenz.

Schweden.
von Lagerheim, ehemaliger Minister des Auswärtigen, Präsident.

V . Didring, Präsident des Hilfskomitees für Kriegsgefangene des

Schwedischen Roten Kreuzes.

Deutschland.
P inz Maximilian von Baden.
V( <n Koerner, Wirklicher Geheimer Rat, Exzellenz ( Delegierte des Zen-

Dr. Springer J tralkomitees des

Radolf H. Pertersen 1 deutschen Vereins

M eier Graefe. ' vom Roten Kreuz.

Oesterreich.
F-eiherrvon Spiegelfeld, Geheimer Rat, ehemalig. Statthalter, Exzellenz.

Eostein, Sekretär.
Ungarn.

Graf Albert Apponyi, Geheimer Rat, ehemaliger Minister, Exzellenz.

Er. von Fakras, Hofrat.
Rußland.

von Arbouzow, Geheimer Rat, Senator, Exzellenz.

V >n Markozoff, Bevollmächtigter des Russischen Roten Kreuzes.

V'ikstrand, Sekretär beim Auswärtigen Amt, Sekretär.

A nlage 2.

Programm der ersten Stockholmer Konferenz.

Pi'Ogramme des questions ä traiter par

la Conference de Stockholm.
.. Constitution des comite de secours.

:!. Service des renseignements.
. }. Liste des prisonniers et des morts.

L Recherche des disparus.

). Echange d’actes de deces.

). Echange immediat des effets et

reliques.

J. Service postal.

a) correspondance.

b) mandats et argent,

c) colis postaux.

1.

Dons et secours (vetements, vivres,

tabac).

). Lecture.
1 ). Medecins et personnel sanitaire.

1 L. Traitement des blesses et malades.

1 1 . Hygiene.
1 1. Service religieux.

1 1. Regime g^nöral.

Bildung von Hilhskomitecs.

Nachrichtendienst.
Gefangenenlisten.
Vermißtennachforschung.
Austausch von Todes-

urkunden.
Unmittelbarer Austausch der

Nachlaßsachen.
Postdienst.

Korrespondenz.
Geldbeförderung
Paketbeförderung.
Liebe.^igaben (Kleidung,

Lebensmittel, Tabak).

Lesestoff.

Aerzte und Sanitätspersonal.

Behandlung derVerwundetcn
und Kranken.

Hygiene.
Gottesdienst.

Allgemeine Behandlung.
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Anlage 3.

Verzeichnis der Deutschen Delegierten

zur Kopenhagener Konferenz, Oktober-November 1917.

Generalmajor Friedrich l Delegierte des Kgl. preuß.

Hauptmann Freiherr von Rollshausen |
Kriegsministeriums.

Hauptmann Fischer, den Delegierten des Kriegsministeriums attachiert.

Wirkl. Geh. Rat Dr. von Koerner 1 Delegierte des Zentralkomitees der

Dr. Springer I
deutschenVereine vom RotenKreuz.

Dr. Schairer, Leiter des deutschen Sonderausschusses
|

Sekretär
für Kriegsgefangenenhilfe in Kopenhagen I

Anlage 4.

Programm der Kopenhagener Konferenz, Oktober-November 1917.

1. Erweiterter Austausch der Invaliden.

2. Austausch gewisser Kategorien nicht invalider Kriegsgefangener.

3. Erweiterung der Abkommen betreffend die Internierung in neu-

tralen Ländern auf Grundlage der Verhältnismäßigkeit.

4. Behandlung und allgemeines Regime der Kriegsgefangenen.

5. Periodische Mitteilungen bezüglich der Gefangenenzahlen und der

Zahlen der neuen Gefangenen.

6. Arbeitshedingung der Gefangenen.

7. Verbindungen mit der Bevölkerung des besetzten Gebietes.

8. Zulas.sung der neutralen Delegierten auf Grundlage der Gegen-

seitigkeit.

9. Fortwährende Zulassung von Schwestern.

10. a) Festsetzung der täglichen Ration unabhängig von dem

Empfang von Nahrungsmittelsendungen.

b) Verpflegung der Gefangenen.

c) Einrichtung einer Kontrolle des Transportes und der Ver-

teilung von Liebesgaben.

11. Austausch der Zivilgefangenen.

12. Transportmittel für (ausgetauschte) Kriegs- und Zivilgefangene,

13. Organisation eines ständigen Komitees für das Studium der Ge-

fangenenfragen.

14. Anderweitige Vorschläge der Delegationen.



Lebenslauf.

Am 11. Juli 1890 wurde ich, Albert Viktor Joachim
Givens, als Sohn des Kaufmannes Thomas Givens und seiner

G attin Hilda geb. S to etz e r in Leppersdorf bei Landeshut in Schlesien

gjboren. Ich besuchte anfänglich die Volksschule, von Ostern 1900

b 3 Ostern 1911 das Realgymnasium zu Landeshut, sodann nach dem
Tade meines Vaters 1911/12 die Realschule in Greifswald in Pommern
u id 1912/13 die Vorrealschule in Stralsund. Letztere verließ ich Ostern

Pil3 mit der Reife für Prima um die Seeoffizierslaufbahn, zu ergreifen.

Las erste Dienstjahr führte mich an Bord SMS. „Hansa“ nach kurzer

F ihrt in den heimischen und nordischen Gewässern in das Mittel-

u eer. Nach Kriegsausbruch ging ich mit dem H. Matrosen-Artillerie-

Regiment bei der I. mobilen Marinedivision ins Feld und nahm an

d m Kämpfen um Antwerpen, an der belgischen Küste und an der

Äser in Flandern teil. Im Dezember 1914 geriet ich in französischer

Kriegsgefangenschaft. Im Juni 1918 wurde ich krankheitshalber in

d jr Schweiz interniert und im September 1918 als schwerkrank in

d e Heimat entlassen.

Während der Jahre in französischer Gefangenschaft gelang es

n ir allen äußeren Schwierigkeiten zum Trotz mich mit mathema-

ti sehen und historischen Studien zu beschäftigen.

Anfang November 1918 bestand ich die Reifeprüfung an der

C berrealschule in Stralsund und wandte mich nach dem Zusammen-

b uch der Heimat dem Studium der Staatswissenschaften an der Uni-

V jrsität meiner Heimatstadt Greifswald zu. Im Jahre 1919 nahm ich

a i der Fürsorge der Stadt Greifswald für ihre noch kriegsgefangenen

Bürger und an der Volksbewegung, welche die Heimkehr der kriegs-

g jfangenen Deutschen aus den Ententeländern erkämpfen wollte,

t< tigen Anteil.

Im Frühjahr 1920 wurde ich von dem Zentralkomitee der

d mtschen Vereine vom Roten Kreuz mit der Ausarbeitung einer

Eenkschrift über die Tätigkeit der Abteilung für Gefangenenfürsorge

\\ ährend des Weltkrieges betraut. Diese Arbeit wurde zur Grundlage

fl r die vorliegende Dissertation. —
Seit September 1920 bin ich als Referent bei dem „Reichs-

b »auftragten für die Ueberwachung der Ein- und Ausfuhr“ tätig.
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